
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Namur, le 24 décembre 2010.

J.-M. NOLLET

Annexe 1re

La résistance thermique évoquée à l’article 6, 2°, deuxième tiret, du présent arrêté est calculée de la manière
suivante :

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d’exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l’installation d’un chauffe-eau solaire.

Namur, le 24 décembre 2010.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2011/27000]D. 2011 — 115

24. DEZEMBER 2010 — Ministerialerlass zur Festlegung verschiedener Maßnahmen zur Ausführung des Erlasses
der Wallonischen Regierung vom 21. Oktober 2010 zur Gewährung einer Prämie für die Installierung eines
solaren Warmwasserbereiters

Der Minister für nachhaltige Entwicklung und den öffentlichen Dienst,

Aufgrund des Dekrets vom 9. Dezember 1993 über die Beihilfen und Beteiligungen der Wallonischen Region zur
Förderung der rationalen Energiebenutzung, der Energieeinsparungen und der erneuerbaren Energien, insbesondere
der Artikeln 5 bis 10;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 21. Oktober 2010 zur Gewährung einer Prämie für die
Installierung eines solaren Warmwasserbereiters und zur Aufhebung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
27. November 2003 zur Gewährung einer Prämie für die Installierung eines solaren Warmwasserbereiters, insbesondere
des Artikels 3, Absatz 1, 1°, und Absatz 2, des Artikels 4, § 2, Absatz 1, zweiter Gedankenstrich, sowie seines § 3,
Absatz 1, zweiter Gedankenstrich, des Artikels 6, § 1, Absatz 1, des Artikels 9, § 1, Absatz 2, letzter Gedankenstrich,
sowie Absatz 2 seines § 3, des Artikels 15;

Aufgrund der Dringlichkeit, die durch die Tatsache begründet ist, dass der Erlass der Wallonischen Regierung vom
21. Oktober 2010 zur Gewährung einer Prämie für die Installierung eines solaren Warmwasserbereiters und zur
Aufhebung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. November 2003 zur Gewährung einer Prämie für die
Installierung eines solaren Warmwasserbereiters am 1. Januar 2011 in Kraft tritt;

In der Erwägung, dass die in dem vorerwähnten Erlass der Wallonischen Regierung vorgesehene gesetzliche
Regelung nur vollständig wirksam sein kann, wenn der mit der Energie beauftragte Minister die Bestimmungen des
besagten Erlasses genau festgelegt und im Einzelnen angegeben hat;

In der Erwägung, dass durch eine Veröffentlichung und ein Inkrafttreten des vorliegenden Ministerialerlasses an
einem Datum nach dem 1. Januar 2011 eine Gesetzeslücke entstehen würde, die den Empfangsberechtigten der Prämie
für die Installierung eines Warmwasserbereiters, sowie den Installateuren von Warmwasserbereitern schaden würde;
dass ein rückwirkendes Inkrafttreten dieses Ministerialerlasses andererseits mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit
unvereinbar ist;
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